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 Der Bürger Kurt Heinz Domaschke, geboren 1922 in der Stadt Dresden, bis zur 
Verhaftung wohnhaft unter der Anschrift: Stadt Dresden A-47, Am Wf 2 [so im Russischen – 

Anm. d. Übers.], verhaftet am 12. Dezember 1950 und verurteilt am 25. März 1951 vom 
Militärtribunal des Truppenteils 48240 nach Art. 58-6, Teil 1, 58-10, Teil 2 und 58-11 StGB 
der RSFSR sowie nach Art. 1 des Gesetzes Nr. 43 des Kontrollrates für Deutschland zum Tod 
durch Erschießen mit Einzug des Vermögens, wurde auf der Grundlage von Art. 3 und 5 des 
Gesetzes der Russischen Föderation „Über die Rehabilitierung von Opfern politischer 
Verfolgung“ vom 18. Oktober 1991 rehabilitiert. 

 

 
Militärstaatsanwalt der Abteilung 
der Verwaltung für Rehabilitierung [Unterschrift unleserlich]  V.B. Gusev 

[Rundes Siegel: 

Hauptmilitärstaatsanwaltschaft] 

 


